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EINLEITUNG 
Beweggründe 

Die Gemeinde Bunde verfolgt bereits seit einigen Jahren das Ziel, ein Familienzentrum im Ortskern 
von Bunde zu errichten. Ausgangssituation zu den Überlegungen sind die gesellschaftlichen 
Veränderungen, die sich auf alle Generationen gleichermaßen auswirken.  
 
Der demografische Wandel wird in den kommenden Jahrzehnten Deutschland tiefgreifend verändern. 
Insbesondere im ländlichen Raum werden diese Veränderungen große Herausforderungen für das 
Gemeinwesen, die Lebensqualität im Sozialraum und die an die Bedürfnisse der Bevölkerung 
angepassten kommunalen Angebote stellen. 
 
In der Diskussion um die Anforderungen an ein Familienzentrum steht auch die Integration bzw. 
Anbindung einer Kindertagesstätte an die Räumlichkeiten des Zentrums. Die Baumaßnahmen zum 
neuen Kindergarten sollen 2021 beginnen. 
 
Familienzentren haben sich seit Anfang der 2000er Jahre häufig auf der Grundlage von 
Kindertagesstätten gegründet. Zusätzlich zum Regelangebot einer KiTa und/oder Kinderkrippe, bieten 
Familienzentren ein vernetztes Service-Angebot für Familien mit verlässlichen Betreuungs- und 
Bildungsangeboten, erweitert um psychosoziale Beratungsangebote.  
 
Das Jugendbüro der Gemeinde Bunde arbeitet seit 2007 als Einrichtung der Kinder- Jugend- und 
Familienförderung. Die Schwerpunkte der Arbeit in den Bereichen: 
 

 Kulturförderung 
 Beratung  
 Prävention 
 Netzwerkarbeit 

 
sollen als Grundlage für die Angebote im Familienzentrum dienen. Ergänzt durch die Erweiterung des 
inhaltlichen Programms mit Ausrichtung auf generationsübergreifende und Integrationsfördernde 
Maßnahmen. 
 

 

Mit dem Gebäude möchte die Gemeinde Bunde einen 
lebendigen Ort der Begegnung für ALLE Bürgerinnen und 

Bürger, aller Altersklassen schaffen. 
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BEGRIFFSERKLÄRUNG 

 
Die überwiegende Anzahl der Familienzentren ist als Weiterentwicklung auf Grundlage von 
Kindertagestätten gegründet worden. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt demnach auf der Förderung 
von Kindern und Familien. Unter dem Schlagwort „Erziehungspartnerschaft“ wurde im Gegensatz zur 
herkömmlichen Elternarbeit ein Programm auf Basis einer „neuen“ Haltung gegenüber den Eltern 
entwickelt. Der Nutzen von Familienzentren wird in einer nachhaltig verbesserten Frühprävention 
gesehen und gilt insgesamt als Beitrag für mehr Familienfreundlichkeit vor Ort. 
 
Mehrgenerationenhäuser haben sich aus der Idee der Familienzentren entwickelt und wenden sich 
mit Begegnungs- und Unterstützungsangeboten an alle Menschen jeden Alters. Ähnlich wie in den 
Familienzentren vernetzen sich unterschiedliche Träger und Akteure von Dienstleistungen aus dem 
Sozial-, Gesundheits- Gemein- und Bildungswesen zu Netzwerken für eine wohnortnahe und 
zielgruppengerechte Angebotsstruktur. Neben den professionellen Angeboten soll in den 
Mehrgenerationshäusern Raum sein für Partizipation und zivilgesellschaftliches Engagement. 
Partizipation der Bürgerinnen und Bürger und die Vernetzung von Organisationen und Einrichtungen 
sind Prinzipien in der Arbeit von Mehrgenerationenhäusern.  
 
Auf Grundlage der Bedingungen im Sozialraum der ländlich strukturierten Gemeinde Bunde ist eine 
„Vermischung“ der beiden oben beschriebenen Ausrichtungen für das geplante „Kultur,- Begegnungs- 
und Familienzentrum“ als optimal anzusehen. So sind alle bereits bestehenden und zukünftig 
geplanten Angebote bedarfsgerecht für den Sozialraum umzusetzen. Im Folgenden verwenden wir 
daher den Begriff: „Familienzentrum“. 
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Die Leistungsbereiche und organisatorischen Voraussetzungen des Familienzentrums  
 

 Bereithalten von Beratungs- und Unterstützungsangeboten  
 Förderung von Familienbildung 
 Begegnungsstätte und Kultureinrichtung 
 Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
 Ausrichtung des Angebotes am Sozialraum 
 Aufbau und Pflege einer verbindlichen Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Diensten, 

deren Tätigkeit den Aufgabenbereich des Familienzentrums berührt 
 Bekanntmachung des Angebots durch zielgruppenorientierte Kommunikation 
 Sicherung der Qualität des Angebotes durch Leistungsentwicklung und Selbstevaluation. 

 
Im Folgenden werden die Möglichkeiten für die inhaltlichen Angebote näher erläutert. 
 
 

ORGANISATIONSSTRUKTUR 
 
Das Familienzentrum Bunde soll auf vier Säulen aufgebaut werden, die sich gegenseitig ergänzen und 
befruchten. Als Lenkungs- bzw. Leitungseinheit dient dabei das seit 2007 vor Ort befindliche 
Jugendbüro Bunde mit drei sozialpädagogischen Fachkräften. 
 
 
Säule 1: Professionelle Angebote und Projekte der im Familienzentrum verankerten Einrichtungen.  

 Beratungsangebot für Kinder- Jugendliche und Familien durch das Jugendbüro  
 Kinderbetreuung durch KiTa Bunde  
 Beratungsangebot durch den Familienstützpunkt vom Landkreis Leer 
 Kultur- und Medienprojekte durch das Jugendbüro 
 Spezielle Angebote für Jugendliche (Begegnungsräume)   
 Kreativ- und Medienangebote durch die Malschule und das Jugendbüro Bunde 
 Beratungs- u. Begegnungsangebote für Flüchtlinge durch Integrationsmitarbeiter der 

Gemeinde Bunde 
 Beratungsangebote durch den Landkreis Leer und weitere Akteure 
 Neue Arbeit GmbH (Schuldnerberatung) 

 
Säule 2: Angebote durch Kooperationspartner 

 Bildungsangebote für Erwachsene durch Angebote der VHS Leer (geplant) 
 Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche durch Grundschulen und Oberschule 
 Angebote für alle Altersgruppen durch Vereine 
 Angebote zum Abbau von Diskriminierung durch Verein für Körperbehinderte 
 Sprachkurse durch Mitarbeiter der VHS und/oder Integrationslotsen (geplant) 
 Kochkurse für alle Altersgruppen durch Landfrauen o.a. (geplant) 
 Yoga, Tai-Chi oder Bewegungsangebote durch Vereine 
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Säule 3: Angebote durch ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger (Gastgeberprinzip) 

 z.b. Fahrradwerkstatt  
 Bastel- und Handarbeitsangebote 
 Musikangebote 
 Gesprächskreise 
 Selbsthilfegruppen u.v.m. 

 
Säule 4: Nutzung der Räumlichkeiten durch Vereine und Bürgerinnen und Bürger für nicht 
öffentliche Angebote.  

 Räume für Versammlungen, Fortbildungen etc. (Keine Nutzung für private Feiern etc.) 
 

NUTZUNGSKONZEPT DES FAMILIENZENTRUMS 
Das Konzept sieht vor, dass das Familienzentrum bestehende Angebote der Gemeinde unter einem 
Dach bündelt, vernetzt und ggf. neue (fehlende) Angebote identifiziert und neu installiert. Das 
Familienzentrum Bunde stellt Räumlichkeiten, Infrastruktur, Ressourcen sowie Knowhow sowohl für 
Vereine, Institutionen und Organisationen, die im sozialen Bereich tätig sind, als auch für 
Bürger/innen aus der Gemeinde Bunde zur Verfügung.  

Das Familienzentrum soll als erste Anlaufstelle für familienorientierte Fragestellungen und Angebote 
etabliert werden. Hier können Vereine, Organisationen, ehrenamtliche Bürger/innen etc. Angebote 
durchführen, Unterstützung bei der Entwicklung neuer Angebote erhalten und sich mit anderen 
Engagierten und Aktiven austauschen. Bürger/innen können Informationen über bestehende 
Angebote und Möglichkeiten erhalten, sich zum Austausch mit anderen Bürger/innen treffen, 
gemeinsame Aktivitäten durchführen sowie Beratung und Unterstützung bei alltagsrelevanten 
Fragestellungen erhalten.  

Die Aufgaben des Familienzentrums sind somit auf, im Folgenden beschriebenen, unterschiedlichen 
Ebenen definiert:  

○ infrastrukturelle Ebene durch:  

- Bereitstellung von Räumen, Infrastruktur und Ressourcen  

- Vernetzung, z.B. auch durch Runde Tische, Workshops, aber auch mediale Angebote wie 
Internetseite, social network etc.  

○ angebotsorientierte Ebene durch:  

- bedarfsorientierte Angebotsstruktur  

- Vernetzung  

- Entwicklung neuer Angebote  

- Öffentlichkeitsarbeit  

- Beratung von Ehrenamtlichen, Vereinen etc.  

- Ggf. Akquise von finanziellen Mitteln/Projektmitteln  

- Schulungen - Workshops  
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○ nutzerorientierte Ebene durch:  

- Anlaufstelle  

- Beratung  

- Information  

- Begegnung  

- Begleitung  

- Schulung  

 
 
HANDLUNGSBEREICH 
 
Um der Vielfältigkeit sowohl der Zielgruppen als auch der Themen gerecht werden zu können, wurden 
im Konzeptionierungsprozess 4 Handlungsbereiche definiert, denen die Angebote des 
Familienzentrums schwerpunktmäßig zuzuordnen sein sollen.  

Diese Handlungsbereiche sind:  

 Betreuung  

 Begegnung  

 Beratung  

 Bildung.  

Die Definition der 4 Handlungsbereiche soll eine ganzheitliche Angebotsstruktur im Familienzentrum 
Bunde ermöglichen und gewährleisten.  

Betreuung: Der Handlungsbereich Betreuung bezieht sich schwerpunktmäßig auf die Bereitstellung 
und Information zum Thema Kinderbetreuung. Hier ist vorgesehen, die Themen flexible 
Kinderbetreuung und Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu behandeln. Feste Kooperationen gibt es 
mit der Kindertagesstätte Bunde (Trägerschaft evangelisch-reformierte Kirche), die Betreuungsplätze 
im Bereich Krippe und Kindergarten vorhält. Hinzu kommen die in Trägerschaft der Gemeinde Bunde 
befindlichen Kindertagesstätten in den Ortschaften Dollart und Wymeer. Des Weiteren gibt es mit der 
Ferienbetreuung der offenen Kinder- und Jugendarbeit Bunde die Möglichkeit einer flexiblen 
Betreuung innerhalb der Ferien. Bzgl. der Information zum Thema Betreuung besteht außerdem eine 
enge Zusammenarbeit mit dem Landkreis Leer bei der Vermittlung von Tagesmüttern etc. 

Eine Rolle spielt im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch die „alternde“ 
Bevölkerung. Daher wird auch das Thema Pflege in diesem Zusammenhang z.B. familienentlastende 
Dienste etc. behandelt werden. Neben fest installierten Angeboten soll es beispielsweise 
Informationsabende, Beratungsangebote, vielleicht eine Vermittlungsbörse etc. in Kooperation mit 
der Diakoniestation Bunde-Jemgum und dem Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises Leer 
geben.  
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Begegnung: Das Handlungsfeld Begegnung soll zunächst einmal einen „Raum für Jung und Alt“, einen 
Ort für Jedermann bereitstellen, in dem sich unterschiedliche Begegnungen, Gespräche, Aktivitäten 
etc. entwickeln können. Das Familienzentrum Bunde stellt einen Treffpunkt für Menschen mit 
verschiedenen Lebenshintergründen oder aus unterschiedlichen Generationen etc. dar. Menschen 
erhalten hier die Möglichkeit sich kennen zu lernen, voneinander zu lernen, ggf. auch Vorurteile und 
Ängste abzubauen und einfach Zeit miteinander zu verbringen. Auch die Kleiderkammer „Kallimero“ 
dient in diesem Kontext als niederschwellige Anlaufstelle. Auch kulturelle und freizeitorientierte 
Angebote wie Lesungen, kleine Konzerte etc. sind hier möglich. Vom gemeinsamen Essen, Spielen, 
Reden, Zeit verbringen, über Erzählnachmittage, Tauschbörsen, Patennetzwerken etc. stellt dieser 
Handlungsbereich ein weites Feld für Kreativität und Aktivität dar.  

In diesem Zusammenhang spielt der offene Bereich - das Café eine zentrale Rolle. Dieses wird 
zukünftig u.a. von Gastgeber/innen betreut, so dass regelmäßig eine Ansprechperson zur Verfügung 
steht.  

Neben dem Café, dient auch der Freizeitbereich oder auch Jugendtreff als Ort der Begegnung. 
Ausgestattet mit Billard, Kicker, Spielekonsole, TV, PC´s und klassischen Brettspielen bietet der Raum 
unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten. Direkt angeschlossen ist ein Musikraum mit 
verschiedenen Instrumenten zum gemeinsamen Musizieren.  

Beratung: Im Handlungsfeld Beratung ist vorgesehen, dass örtliche Beratungseinrichtungen 
regelmäßige Sprechzeiten, Gesprächsrunden, Informationsveranstaltungen zu relevanten Themen in 
den Räumlichkeiten des Familienzentrums Bunde anbieten. Das Familienzentrum dient auch in diesem 
Zusammenhang als Anlaufstelle, in der die Bürger/innen eine kurze Erstberatung, aber vor allem auch 
Informationen zu Unterstützungsleistungen, Beratungseinrichtungen etc. erhalten können.  

Die möglichen Themen sind vielfältig und bewegen sich von finanziellen Fragestellungen (Leistungen 
zur Teilhabe etc.) über soziale (Schulden, Sucht etc.) und emotionale (Trennung, Tod, psychische 
Erkrankung etc.) hin zu ganz alltagspraktischen, wie Kinderbetreuung Berufsorientierung, 
Bewerbungstraining, Erziehungsfragen etc. 

Neben Beratungseinheiten, -gesprächen spielen in diesem Zusammenhang ggf. auch 
Selbsthilfegruppen etc. eine wichtige Rolle. 

Bildung: Das Handlungsfeld Bildung ist ebenfalls vielfältig und bewegt sich über alle Themen, 
Bereiche, Alters- und Zielgruppen hinweg. So können hier Angebote wie z.B. Hausaufgabenhilfe, 
Sprachkurse, Vorträge, Lesenachmittage, Lesungen, Themenabende, Workshops und Seminare 
angeboten werden. Die möglichen Kooperationspartner sind genauso vielfältig wie die potentiellen 
Nutzer/innen der Angebote. Auch hier ist der Kreativität keine Grenze gesetzt und die Räumlichkeiten 
des Familienzentrums mit Seminarräumen, Cafebereich, Freizeitbereich, Medienraum etc. bieten 
entsprechende Möglichkeiten. 
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ZIELGRUPPE 
 
Das Familienzentrum ist ein Ort in dem sich Alt und Jung treffen, einander helfen, ihre Erfahrungen 
und ihr Können einbringen. Als niedrigschwellige Anlaufstelle überträgt es das Prinzip der früheren 
Großfamilie in die moderne Gesellschaft. Es bietet Menschen unterschiedlichen Alters und verschiede-
ner Herkunft die Möglichkeit sich zu engagieren, voneinander zu lernen und Gemeinschaft zu erleben.  
Der generationenübergreifende Ansatz ist dabei die Grundlage: Jüngere helfen Älteren und umge-
kehrt. Das Zusammenspiel der Generationen bewahrt Alltagskompetenzen sowie Erfahrungswissen, 
fördert die Integration und stärkt den Zusammenhalt zwischen den Menschen.  
Durch aktivierende Bildungs-, Freizeit-und Serviceangebote, sowie (inter-)kulturelle Veranstaltungen 
und Projekte können alle Bürger selber tätig, beteiligt und gefördert werden. 
Das Für-und Miteinander steht im Mittelpunkt aller Aktivitäten. Ob durch Gespräche, gemeinsames 
Essen, Kinderbetreuung oder weitere Initiativen und Ideen –immer steht der Solidaritätsgedanke im 
Vordergrund. Das Familienzentrum lebt von seiner Vielfalt und dem Miteinander.  

 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
 

Da es vielfältige Vorstellungen und Anfragen für die Nutzung der Räumlichkeiten gibt und das 
Familienzentrum vorwiegend den Auftrag der Vernetzung bestehender Angebote erfüllen soll, ist es 
sinnvoll dem Konzept ein transparentes System mit definierten Nutzungsbedingungen, 
Raumvergabekriterien etc. beizufügen.  

Die Anbieter/innen und Nutzer/innen der Räumlichkeiten erklären sich mit den Nutzungsbedingungen 
und den damit verbundenen Regularien und Voraussetzungen einverstanden. Es besteht grundsätzlich 
kein Anspruch auf die Nutzung der Räumlichkeiten im Familienzentrum. Es gilt, dass satzungsgemäße 
gemeinnützig orientierte kostenfreie Beratungs-, Bildungs-, Begegnungs- und Betreuungsarbeit 
grundsätzlich bei der Vergabe der Raumnutzung bevorzugt berücksichtigt werden.  

Die Nutzung der Räumlichkeiten für Angebote ist unter der Berücksichtigung folgender 
Nutzungsbedingungen möglich:  

Die Raumnutzung wird grundsätzlich über die Leitung des Familienzentrums nach Maßgabe der 
Benutzungs- und Gebührensatzung organisiert und verwaltet, diese bespricht und reflektiert die 
Angebotsstruktur sowie die Nutzungsvereinbarungen regelmäßig in Runden Tischen mit den 
Anbieter/innen sowie bei Bedarf verwaltungsintern und in den zuständigen Gremien.  

Die Nutzung der Räumlichkeiten ist in einer Nutzungsvereinbarung geregelt, diese enthält einen 
Nutzungszeitraum, Nutzungsdauer, Inhalt des Angebotes, Zielgruppe, eigene Zielsetzungen, zu 
nutzende Räumlichkeiten und ggf. weitergehende Ausstattungsgegenstände. Der Nutzung der 
Räumlichkeiten liegt eine Hausordnung zu Grunde, diese ist Gegenstand des Nutzungskonzeptes und 
der Nutzungsvereinbarung.  

Die Anbieter/innen und Nutzer/innen verpflichten sich die Räume in einem ordentlichen Zustand zu 
hinterlassen, Möbel und Ausstattung werden zur Verfügung gestellt, ein Anspruch auf vollständiges 
Büromaterial besteht nicht, dieses muss ggf. eigenständig mitgebracht bzw. aufgefüllt werden.  
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Die Möglichkeit der gebührenfreien Nutzung bzw. der gebührenpflichtigen Nutzung des 
Familienzentrums ist durch die Benutzungs- und Gebührensatzung geregelt Dabei gilt satzungsgemäß 
folgender Grundsatz: Eine Nutzungsgebühr fällt grundsätzlich bei gemeinnützigen Einrichtungen und 
kostenlosen gemeinwohlorientierten, offenen, begegnungsfördernden Angeboten nicht an. Alle 
anderen Angebote werden nachrangig berücksichtigt und sind gebührenpflichtig.  

Die Nutzungsbedingungen sind in Form eines Handouts zusammengestellt und werden jeder/jedem 
Nutzer/in zur Verfügung gestellt. Die Unterlagen sind außerdem auf der Homepage des 
Familienzentrums Bunde als Download verfügbar und liegen im Eingangsbereich des 
Familienzentrums aus. In den Anhängen finden sich neben der Raumanfrage auch die 
Nutzungsvereinbarung, die Vorlage zur Erfassung von statistischen Daten, die zugrundeliegende 
Hausordnung sowie Formulare zur Aufnahme der Angebote auf der Homepage. 

 

PERSONALSTRUKTUR 
 

Um die Koordination der verschiedenen Angebote zu gewährleiten und zudem eigene Angebote für 
Kinder- und Jugendliche sowie Familien anbieten zu können, wird das Familienzentrum mit insgesamt 
drei festangestellten pädagogischen Fachkräften ausgestattet. Die Summe der Wochenarbeitszeit der 
pädagogischen Fachkräfte beträgt 87 Stunden und ist verteilt auf eine Vollzeitkraft (39 
Wochenstunden), einer Teilzeitkraft mit 30 Wochenstunden sowie einer Teilzeitkraft mit 18 
Wochenstunden.   

Für den Betrieb des offenen Cafébereichs, sowie zur Vorbereitung von Veranstaltungen wie z.B.: 
Frühstück, Cafénachmittage etc. wird eine Hauswirtschaftskraft mit einer flexiblen Arbeitszeit 
benötigt. Die Hausmeister- und Reinigungskräfte für die Instandhaltung bzw. Reinigung des 
Familienzentrums müssen in ausreichendem Maße bei der Personalplanung berücksichtigt werden. 
Für die Versorgung von Gästen bzw. Besuchern von Veranstaltungen (Konzerte, Lesungen, Kino, 
Vorträge etc.) mit Getränken (Softdrinks und bei Abendveranstaltungen Bier und Wein), ist eine 
Kooperation mit einen externen Anbieter anzustreben.  

Zudem wird empfohlen, eine Stelle des Bundesfreiwilligendienstes zu schaffen und ggf. zu beantragen. 

Die Arbeit von freiwillig Aktiven ist ein wesentlicher Bestandteil des Erfolges von Familienzentren. 
Interessierte haben die Möglichkeit, auf Augenhöhe mit hauptamtlichen Mitarbeiterinnen des 
Familienzentrums zu arbeiten und Verantwortung für beispielsweise Kursangebote zu übernehmen. 
Dies ist nicht nur für das Bestehen des Familienzentrums wichtig, auch für die Vielfalt der Angebote 
und die Verzahnung des Hauses in der Gemeinde. 

Für einige Kursangebote müssen auch externe Referenten bzw. Dozenten eingeplant werden. Diese 
werden zusätzliche Kosten verursachen, die im Jahresbudget eingeplant werden müssen. 
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TAGESSTRUKTUR 
 

Das Jugendbüro als Lenkungseinheit für das Familienzentrum wird alle Angebote und Veranstaltungen 
innerhalb der Angebotsstruktur verwalten und ggf. öffentlich bewerben. Das Jugendbüro wird zudem 
selbstverständlich die bereits bestehenden Angebote der offen Kinder- Jugend- und 
Familienförderung aufrechterhalten und um einige Angebote speziell für Senioren ausweiten. Zu den 
Angeboten des Jugendbüros werden feste Beratungsangebote seitens des Landkreises Leer 
hinzukommen, die zu festen Zeiten in festen Büroräumen verortet werden. Weitere Kurse, Vorträge, 
Gesprächskreise etc. werden durch Vereine, Verbände und Privatpersonen in den Tagesablauf des 
Familienzentrums eingebunden. Dazu sollen im Vorfeld mit entsprechenden Anbietern Kooperationen 
vereinbart werden, um eine möglichst breite Angebotspalette anbieten zu können. Wesentlicher 
Baustein soll der offene Treff im Cafebereich werden. Hier wird das „Gastgeberprinzip“ als 
Betriebskonzept priorisiert.  

Neben einer angestellten Hauswirtschaftskraft sollen die Öffnungszeiten des Cafébereichs durch 
ehrenamtliche „Gastgeber“ aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen gewährleistet werden. 
Auch Mitarbeiter des Jugendbüros werden in den „Pool“ der Gastgeber eingeplant.  

Generell sind die Öffnungszeiten des Familienzentrums flexibel. Die „festen“ Kernzeiten werden mit 
den Öffnungszeiten des Jugendbüros als Lenkungseinheit des Familienzentrums synchronisiert. 
Zusätzlich werden die einzelnen Veranstaltungen der externen Anbieter (je nach Zielgruppe) die 
Öffnungszeiten erweitern.  

Das Jugendbüro wird von montags bis freitags 5-7 Stunden als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. 

Im Wesentlichen wird sich, insbesondere im Bereich der Kursangebote und Kulturangebote, erst im 
Laufe des Betriebs eine verlässliche Kernzeit benennen lassen. Kulturangebote werden dabei aber 
grundsätzlich eher in den Abendstunden und/oder an den Wochenenden eingeplant. Die 
Beratungsangebote des Landkreises und vom Jugendbüro dagegen eher im Vormittagsbereich.  

 

PUBLIKATION DER ANGEBOTE IM FAMILIENZENTRUM 
 

Die unterschiedlichen Angebote und Veranstaltungen im Familienzentrum werden durch das 
Leitungsteam erfasst und räumlich zugeordnet und terminiert. Mit externen Anbietern wird dazu ein 
„Vertrag“ in schriftlicher Form geschlossen, der u.a. die Anerkennung der Hausordnung und ggf. die 
Nutzungsgebühr beinhaltet. Das Angebot wird auf der Homepage sowie über die sozialen Medien und 
bei regelmäßigen Angeboten, auch in der halbjährlichen gedruckten Fassung, beworben. Die 
Annahme von Anmeldungen kann sowohl über die FAZ-Leitung als auch über den Anbieter erfolgen. 
Für die Koordination der Angebote wird eine sogenannte Raumsoftware benötigt, die vor 
Inbetriebnahme angeschafft werden wird. Buchungen der einzelnen Angebote sollen auch online 
möglich sein. Sollte die Raumsoftware ein passendes Modul beinhalten, soll dieses dazu genutzt 
werden. Als Onlinepräsenz soll eine eigenständige Homepage erstellt sowie die sozialen Netzwerke 
wie Facebook und Instagram genutzt werden.  
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Im Eingangsbereich des Familienzentrums soll ein Bildschirm über die tagesaktuellen Angebote 
informieren. Auch dazu soll möglichst die Raumsoftware genutzt werden. Einzelne Angebote werden 
auch über die regionale Presse beworben. Alle Anbieter, die offene Angebote im Familienzentrum 
anbieten, müssen sich mit den beschriebenen Werbemaßnahmen im Vorfeld schriftlich einverstanden 
erklären.  

 

WERBEMAßNAHMEN IM VORFELD 
 

Das Familienzentrum befindet sich im Jahr 2020 und wohl auch in der ersten Jahreshälfte 2021 im 
Bau. Bereits ab 2019 hat das Jugendbüro mit einer Flyeraktion und der Erstellung einer Facebook- und 
einer Instagramseite auf die zukünftigen Angebote hingewiesen. Ab Mitte 2020 sollen die 
Werbemaßnahmen schrittweise intensiviert werden. Geplant sind dazu u.a. Infoabende für Vereine, 
BürgerInnen und Institutionen der Gemeinde Bunde und des Landkreises. Zudem sollen an den 
Schulen und Kindergärten entsprechende Informationen an die Eltern und Kinder weitergegeben 
werden. Im Rahmen der Juleica-Ausbildung an der Oberschule Bunde, sollen zudem Jugendliche in 
den Prozess mit eingebunden werden. Weitere Flyer-, Plakat- und Aufkleberaktionen sollen auf die 
Eröffnung des Familienzentrums hinweisen.  

Im Zuge der Werbemaßnahmen sollen speziell interessierte Gruppen und Einzelpersonen 
angesprochen werden, die zukünftig einzelne oder regelmäßige Angebote im Familienzentrum 
anbieten wollen. Bevorzugt sind dabei natürlich ehrenamtliche oder Vereinsangebote, die lediglich die 
Räumlichkeiten und Ausstattungsgegenstände des Familienzentrums nutzen. Aber auch einzelne 
„kommerzielle Angebote“ sollen berücksichtigt werden. Zur Koordination und Verbreitung der 
Angebote soll das 2010 gegründete „Bündnis für Familie“ neu belebt werden. Dazu sollen Vertreter 
verschiedener Institutionen und engagierte BürgerInnen und Bürger in regelmäßigen Abständen 
zusammenkommen, um über die inhaltliche Gestaltung der Angebote im FAZ zu beraten.  

Eine entsprechende Pressebegleitung über alle Schritte ist selbstverständlich eingeplant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 
 

 

AKTEURE DES FAMILIENZENTRUMS 
 

Die Unterschiedlichkeit der Akteure und ihrer speziellen Kompetenzen soll zu einer bunten und 
abwechslungsreichen Mischung von Angeboten führen. ALLE Vereine und Interessensgruppen der 
Gemeinde Bunde sind aufgerufen, einzelne Angebote im Familienzentrum anzubieten. Das schließt 
Selbsthilfegruppen ebenso ein wie Bewegungsangebote, Kreativangebote, Bildungsangebote etc. 
Auch Privatpersonen sollen motiviert werden ihre Kompetenzen in die Angebotsstruktur des 
Familienzentrums einzubringen. Die Akteure werden nach Erfassung des Angebotes in die Planung 
aufgenommen und erhalten für den gewählten Zeitpunkt eine entsprechende Zugangsberechtigung 
über eine Schlüsselkarte.  

Liste potenzieller Anbieter im Familienzentrum Bunde (Stand 02/2021) 

JUGENDBÜRO BUNDE – KOOR DI NATI O N,  BER ATU N G,  J UGE N DARB EIT ,  KUL T URAN GEBOT E  
FAMILIENSTÜTZPUNKT BUNDE – BER AT UN G,  V ER MITT LU N G 
KALLIMERO E.V. – OF FE NE KLE IDER K AMM ER 
LANDKREIS LEER – BER ATU NGS ANGEBO TE  
VOLKSHOCHSCHULE LEER/BUNDE – K UR SA N GEBO TE  
AWO BERATUNGS- UND THERAPIEZENTRUM LEER –  B ERAT UN G 
INTEGRATIONSBEAUFTRAGTE BUNDE – O NL I NE  C A FÉ ,  MIGR ATIO N STRE FF 
MEDIOTHEK BUNDE – LE SU NGE N 
MALSCHULE BUNDE – KRE ATIV AN GEB OTE/KUR SE  
DEUTSCHES ROTES KREUZ – KUR SE / ERSTE  HIL FE ,  FER IE N AN GE BOT E,  BERAT UN G 
OPEN DÖREN E.V. BUNDE – G AST G EBER –  O FFE NER TRE FF 
EEB (EVANG. ERWACHSENENBILDUNG) – M AL IBU KUR SE  ( ELT ER N/ KI N D) 
NEUE ARBEIT GMBH – SC H UL D NERBE RATU N G  

LEE-WERK-WISA GMBH – HEB AMME N SPR ECH STU NDE N,  KUR SE  

 

Die Liste wird entsprechend durch Einzelangebote, Veranstaltungen und Vereinsangebote ergänzt. 

Im Anhang die bereits erstellten „Formulare“ 

 Arbeitsplatzbeschreibung Bundesfreiwilligendienst 

 Entgeldleitfaden für die Nutzung der Räumlichkeiten 

 Raumnutzungsanfrage 

 Hausordnung 

 



 

 

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARBEITSPLATZBESCHREIBUNG FÜR DEN 
BUNDESFREIWILLIGENDIENST IM FAMILIENZENTRUM BUNDE 

 
 

 
Arbeitgeber 

Gemeinde Bunde 
Kirchring 2 

26831 Bunde 
 

Stellenbezeichnung 
 

Tätigkeit im Bundesfreiwilligendienst 
 

 
Arbeitszeit 

 
40 Stunden 

 
 
 

Haupttätigkeiten: 
 

 Erstellung von Werbematerialien in Absprache mit den Hauptamtlichen in Form von Flyern, 
Plakaten, Handzetteln u.a. 

 Unterstützung bei Vorbereitung der Räumlichkeiten bei Veranstaltungen (Bestuhlung, 
Ausstattung u.a.) und bei Mietung 

 Unterstützung bei Vorbereitung der technischen Ausstattung bei Veranstaltungen  
 Unterstützung bei Reinigung der Räumlichkeiten nach Veranstaltung (Besenrein z.B. nach 

Bastelarbeiten, Abwischen der Tische) 
 Kontrolle der Räumlichkeiten nach Vermietung 
 Unterstützung bei Auswertung der Evalutionsbögen 
 Unterstützung und Begleitung bei Veranstaltungen und Angeboten  
 Durchführen  eigener Aktionen und kleinerer Veranstaltungen unter Anleitung 
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Nebentätigkeiten: 
 

 Bei größeren Veranstaltungen Unterstützung der Hauswirtschaftskraft für die Vorbereitung 
 Telefondienst  
 
 

Persönliche Anforderungen: 
 
 eigenständiges Arbeiten nach den zugewiesenen Aufgaben 
 Kenntnisse im Umgang mit Word/ Excel und ggf. Bildbearbeitungsprogrammen vorhanden 
 Freundliches Auftreten im persönlichen Kontakt und am Telefon 
 Bereitschaft bisweilen unübliche Aufgaben zu übernehmen, wenn dies aufgrund von 

Veranstaltungen notwendig ist 
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Nutzungsbedingungen Familienzentrum Bunde 

Wer kann die Räume im Familienzentrum Bunde nutzen? 

Alle, die sich einer der folgenden Anbietergruppen zuordnen können: 
 
Anbietergruppe I 
 Hauptamtliche Angebote der Gemeinde Bunde (kostenlos und kostenpflichtig). Hierzu zählen insbeson-

dere die Angebote des Jugendbüros, der Mediothek, der Grundschulen, der Kindertagesstätten, auch 
wenn diese sich nicht in der Trägerschaft der Gemeinde Bunde befinden und Veranstaltungen der Orts-
wehren der Freiwilligen Feuerwehr Bunde. 

 
 Angebote von ehrenamtlich Engagierten, sonstigen gemeinnützigen juristischen Personen  

(Vereine, Verbände und Organisationen), Religionsgemeinschaften, sowie anerkannte Parteien, die ein 
gemeinwohlorientiertes, kostenloses Angebot aus den Handlungsbereichen Betreuung, Bildung, 
Begegnung und Beratung anbieten. 

 
Anbietergruppe II 
sonstige Akteure, die nicht der der Anbietergruppe I zuzuordnen sind, z B  nicht gemeinnützige Vereine, 
Verbände und Organisationen, private Anbieter oder Firmen, die ein gemeinwohlorientiertes kostenloses 
Angebot aus den Handlungsbereichen Betreuung, Bildung, Begegnung und Beratung anbieten. 
 
Anbietergruppe III 
Angebote von  ehrenamtlich Engagierten, gemeinnützige Vereine, Verbände und Organisationen, 
Religionsgemeinschaften, sowie anerkannte Parteien, die ein gemeinwohlorientiertes aber 
kostenpflichtiges Angebot aus den Handlungsbereichen Betreuung, Bildung, Begegnung und Beratung 
anbieten, 
 
Anbietergruppe IV 
Akteure der Anbietergruppe II, die ein gemeinwohlorientiertes aber kostenpflichtiges Angebot aus den 
Handlungsbereichen Betreuung, Bildung, Begegnung und Beratung anbieten wollen. 
 
Anbietergruppe V 
Anerkannte Vereine, Verbände und Organisationen, Religionsgemeinschaften, anerkannte Parteien, 
Körperschaften des öffentlichen Rechts und Firmen, die beabsichtigen einen Raum des Familienzentrums 
„VerBUNDEnheit“ für eine geschlossene Veranstaltung zu nutzen. 
 
Anbietergruppe VI 
Akteure, der Nutzergruppen I und II, die ein Angebot außerhalb der Handlungsbereiche Betreuung, 
Bildung, Begegnung und Beratung anbieten. 
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In welcher Reihenfolge werden die Räume vergeben? 

Vergabekriterium 1 
Die Anbietergruppen I und II gem. Abs. 1 stehen alle Räumlichkeiten gem. § 4 Abs. 3 für Ange-
bote/Veranstaltungen zur Verfügung. Sie sollen mindestens 60 v. H. der Angebote stellen und als 
Hauptanbietergruppen vorwiegend in den Beratungsräumen, dem Seminarraum, der offenen Küche und 
dem Café-Bereich vertreten sein. 
 
Vergabekriterium 2 
Die Anbietergruppen III und IV gem. Abs. 1 stehen alle Räumlichkeiten gem. § 4 Abs. 3 zur Verfügung, 
werden jedoch nachrangig gegenüber den Nutzungsgruppen I und II bei der Vergabe der Räumlichkeiten 
des Familienzentrums „VerBUNDEnheit“ berücksichtigt.  
 
Vergabekriterium 3 
Die Anbietergruppe V gem. Abs. 1 stehen alle Räumlichkeiten gem. § 4 Abs. 3 zur Verfügung, wenn keine 
Raumbelegung der Nutzungsgruppen I bis IV vorliegt. 
 
Vergabekriterium 4 
Die Anbietergruppe VI gem. Abs. 1 kann die Räumlichkeiten des Familienzentrums „VerBUNDEnheit“ gem. 
§ 4 Abs. 3 nutzen, wenn keine Raumbelegung der Nutzergruppen I bis V vorliegt. 

 
Ortansässige Akteure der in Abs. 1 definierten Anbietergruppen I bis VI genießen Vorrang. Als ortsansässig gilt, 
wenn der Wohnsitz oder Vereinssitz, etc. in der Gemeinde Bunde ist. 
 
Für Akteure, die ein dauerhaftes und langfristiges Angebot im Familienzentrum „VerBUNDEnheit“ anbieten, gel-
ten die Vergabekriterien des Abs. 2 nicht. 
 

Wer kümmert sich um die Vergabe der Räume? 

Die Raumnutzung wird grundsätzlich über die Leitung des Familienzentrums Bunde organisiert und verwaltet. 
Diese bespricht und reflektiert die Angebotsstruktur sowie die Nutzungsvereinbarungen regelmäßig am Runden 
Tisch mit den Anbietern sowie bei Bedarf verwaltungsintern und in den zuständigen Gremien. 

 

Wie lange können die Räumlichkeiten angemietet werden? 

Die Nutzung der Räumlichkeiten wird in einer Nutzungsvereinbarung geregelt. Diese bestimmt den 

Nutzungszeitraum und die Nutzungsdauer. In den Nutzungsbedingungen ist zunächst ein Nutzungszeitraum von 
bis zu sechs Monaten vorgesehen. Dieser wird bei bedarfsorientierten Angeboten regelmäßig um den gleichen 
Zeitraum verlängert. Rechtzeitig vor Ablauf des vereinbarten Nutzungszeitraums gibt es ein Reflexionsgespräch 
zwischen den Anbietern und der Leitung des Familienzentrums Bunde. 

Auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass die Nutzungsangebote auch den Bedarfen entsprechen, 
Angebote weiterentwickelt, neue Angebote aufgenommen und ggf. auch neue, übergreifende Projekte 
gemeinsam erarbeitet werden können. 

Was kostet die Nutzung der Räume? 

(1) Die Nutzung des Familienzentrums „VerBUNDEnheit“ ist entschädigungsfrei für Veranstaltungen,  
 

a) von Akteuren der Anbietergruppen I und II gem. § 3 Abs. 1, 
b) die offen und kostenlos angeboten werden und nicht den Anbietergruppen I und II gem. § 3 Abs. 1 zu-

zuordnen sind. 
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(2) Soweit der Nutzer des Familienzentrums „VerBUNDEnheit“ nicht dem unter Abs. 1 definierten Gruppen 

angehören, werden die in Abs. 3 formulierten Kostentarife festgesetzt, die im Voraus zu entrichten sind. 
 
(3) Die Kostentarife für das Familienzentrum „VerBUNDEnheit“ gliedern sich wie folgt: 

 
 

 
 
 
 
(4) Alle in Abs. 3 genannten Kostentarife sind pro durchgeführte Veranstaltung zu zahlen. 
 
(5) Für Akteure, die ein dauerhaftes und langfristiges Angebot im Familienzentrum „VerBUNDEnheit“ anbie-

ten, wird die Höhe der Nutzungsentschädigung durch den Verwaltungsausschuss festgesetzt. 
. 

Wie kann man Anbieter werden? 

Jeder, der sich einer der Anbietergruppen (siehe: Wer kann die Räume nutzen?) zuordnen kann, kann 
eine Nutzungsanfrage stellen. Die Leitung des Familienzentrums Bunde prüft die Anfrage und setzt sich dann mit 
dem Anbieter in Verbindung. Bei positiver Prüfung, wird eine Nutzungsvereinbarung geschlossen. Diese regelt: 

 den Nutzungszeitraum 

 die Nutzungsdauer 

 den Inhalt des Angebotes 

 die Zielgruppe 

 eigene Zielsetzungen 

 die zu nutzende Räumlichkeiten und ggf. weitergehende Ausstattungsgegenstände 

 ggf. anfallende Gebühren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Café- und Küchenbereich 50,00 Euro 
b) Multifunktionsraum 1 25,00 Euro 
c) Multifunktionsraum 2 20,00 Euro 
d) Multifunktionsraum 1 und 2 45,00 Euro 
e)) Medienraum 30,00 Euro 
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                             RAUMNUTZUNGSANFRAGE 
 
 

Angaben zum Verein/ zur Organisation/ zur Person 
 
Ansprechpartner: _____________________________________________ 
 
Straße: _____________________________________________________ 
 
PLZ und Ort: _________________________________________________ 
 
E- Mail Adresse: ______________________________________________ 
 
Telefonnumer: _______________________________________________ 
 
 
Titel/ Angabe des Angebots 
 
___________________________________________________________ 
 
Handlungsbereich des Angebots 
 
Handlungsbereich:  
 
 Beratung        Begegnung   Bildung      Betreuung              
Sonstiges 
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Das Angebot ist für alle Teilnehmer 
 
 kostenfrei  offen für alle Teilnehmer 
 
 kostenpflichtig  nicht offen für die Teilnehmer 
 
 
Angaben zur Buchung 
 
Die Nutzung beginnt am: _______________ bis vorraussichtlich: _________________ 
 
Uhrzeit des Angebotes von: _____________ bis: ________________ Uhr 
 
Das Angebot findet statt:  einmalig           täglich         wöchentlich         
zweiwöchentlich 
 
                                         monatlich         halbjährlich          jährlich 
Folgende Räume werden für das Angebot angefragt: 
 
 Cafe` EG  (nicht buchbar für geschlossene Veranstaltungen)   Beratungsraum OG 
 Küche EG (nicht buchbar für geschlossene Veranstaltungen)  Medienraum OG 
 Multiraum 1 OG       Freizeitraum DG 
 Multiraum 2 OG       Musikraum DG 
 Multiraum 1 & 2 OG gesamt       
 
Folgende Bestuhlung wird gewünscht:??? 
 
 Block     Tischinseln 
 Freifläche     U- Form 
 Stuhlkreis     Sonstiges: _________________ 
 Stuhlreihe 
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Folgende zusätzliche Ausstattung wird für das Angebot benötigt: 
 
 Stehtisch? 
 Flipchart- Tafel 
 Moderationswand 
 Moderationskoffer 
 Whiteboard 
 Bastelbedarf (Schere/ Kleber/ Pinsel etc.):__________________________________ 
 Gymnastikmatten 
 Bedarf für Bewegungsangebote (Igelbälle, Ringe etc.): ________________________ 
 Spielekiste für Kinderangebote 
 Sonstiges: ____________________________________ 
 
Folgende technische Ausstattung wird gewünscht: 
 
 Beamer 
 Notebook 
 Bluetooth Musikbox mit Mikrofon? 
 
Bei der Nutzung von hauseigener Technik ist für einen reibungslosen Ablauf eine 
Einweisung und Besprechung der technischen Voraussetzungen mindestens eine 
Woche vor dem Angebot erforderlich. Dies gilt insbesondere bei der Nutzung des 
Medien- und Musikraums. Ist diese nicht erfolgt, kann die Nutzung der erforderlichen 
Technik bzw. Räume nicht gewährleistet werden! 
Für die Terminvereinbarung ist der/ die Nutzer/ in verantwortlich.  
 
Wichtig: 
 
 Mir ist die Öffentlichkeitsarbeit des Familienzentrums bekannt, d.h. mein Angebot 
wird in die Homepage, Presse, social media etc. eingebunden, sofern ich ein offenes 
Angebot verwirkliche 
 
 Mir sind die Nutzungsbedingungen sowie Hausordnung und Entgeldleitfaden des 
Familienzentrums bekannt 
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Hausordnung  

 
 
 
  
Um Ihnen den Aufenthalt in unseren Räumen möglichst angenehm zu gestalten, ist es notwendig, 
bestimmte Regeln für die Nutzung der Räume einzuhalten.  
 
§ 1 Ordnung  
Für die Ordnung ist die Hausleitung und in den Kursen auch die jeweilige Kursleitung – verantwortlich. 
Ihren Anweisungen ist Folge zu leisten. Wir bitten dies zu respektieren.  
 
§ 2 Verhalten  
Das Familienzentrum Bunde ist für Gäste jeden Alters, jeden Geschlechts und jeder 
Kulturzugehörigkeit offen. Wir erwarten daher Respekt allen Gästen gegenüber. Wir wünschen eine 
Bereitschaft zum sozialen Umgang miteinander, gegenseitige Rücksichtnahme und Toleranz.  
Die Anwendung von verbaler und körperlicher Gewalt ist verboten und wird keinesfalls geduldet.  
 
§ 3 Umgang in den Räumlichkeiten  
Die Einrichtungsgegenstände und Materialien sind schonend zu behandeln. Bitte hinterlasst daher die 
Flure und Räume sauber und ordentlich! Nach Beendigung der Veranstaltung ist darauf zu achten, 
dass die Fenster geschlossen sind. Es ist nicht gestattet, Gegenstände aus dem Familienzentrum zu 
entwenden. Im Falle von Sachbeschädigungen muss der Schaden gemeldet und der Sachschaden 
vom Verursacher ersetzt oder repariert werden.  
Offenes Feuer, Kerzen und selbstverständlich auch Rauchen etc. sind aus brandschutztechnischen 
Gründen in den Räumlichkeiten des Familienzentrums untersagt.  
 
§ 4 Hunde in den Räumlichkeiten  
Das Mitführen von Hunden ist grundsätzlich gestattet, sofern diese durchgängig an der Leine geführt 
werden. Auch in diesem Zusammenhang erwarten wir Respekt anderen Besucher/innen sowie den 
Hausregeln gegenüber.  
 
§ 5 Haftung  
Für Sach- oder Vermögensschäden, die den Besucher/innen bei Gebrauch der Räumlichkeiten 
einschließlich der Nebenräume und Eingänge sowie der zur Verfügung gestellten Gegenstände 
entstehen, können wir keine Haftung übernehmen! Ebenso haften wir nicht für das Abhandenkommen 
von Geld, Wertsachen und Garderobe. Wir bitten daher, auf das Mitbringen von Wertgegenständen zu 
verzichten.  
 
§ 6 Werbung und Verkauf  
Ohne ausdrückliche Genehmigung der Leitung ist es nicht gestattet, in den Räumlichkeiten 
Werbematerial oder Veranstaltungen (welcher Art auch immer) anzukündigen, bereitzustellen bzw. zu 
verteilen oder Produkte zum Verkauf anzubieten.  
Wir freuen uns auf ein gemeinsames Miteinander in den Räumlichkeiten des Familienzentrums Bunde. 
Sollten Anregungen und/oder Fragen haben, stehen Ihnen die Mitarbeiter gerne zur Verfügung!  
 
Die Hausleitung des Familienzentrum Bunde 


